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Postulat WAK-N.

Potenzial fir die Schweizer
KMU-Wirtschaft bei einem Anschluss
an den EU-One-Stop-Shop

zur Abrechnung der MWST priifen

Postulat CER-N.

Analyser le potentiel, pour les PME
suisses, d'une inscription au guichet
unique One Stop Shop de I'UE

pour le décompte de la TVA

CHRONOLOGIE
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.06.22

Antrag der Mehrheit
Annahme des Postulates

Antrag der Minderheit
(Friedli Esther, Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Matter Thomas, Tuena)
Ablehnung des Postulates

Proposition de la majorité
Adopter le postulat

Proposition de la minorité
(Friedli Esther, Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Matter Thomas, Tuena)
Rejeter le postulat

Walti Beat (RL, ZH), fir die Kommission: In einer entwickelten, innovativen und dienstleistungsorientierten
Wirtschaft spielen elektronische Guter und Dienstleistungen eine immer wichtigere Rolle. Solche Angebote
werden dann aber auch regelmassig lber die Landesgrenzen hinweg vertrieben respektive verkauft. Skalen-
effekte, also die grosse Menge, und dadurch erzielte Effizienzgewinne spielen eine wichtige Rolle.

Fir Anbieter aus der Schweiz ist die Erschliessung auslédndischer Méarkte besonders wichtig, weil unser Heim-
markt, wie Sie wissen, sehr klein ist. Damit solche Angebote wirtschaftlich erbracht werden kdnnen, ist die
Internationalisierung also oft entscheidend. Der Markt in den EU-Staaten ist dabei natirlich besonders be-
deutsam; das liegt auf der Hand.

Beim Unterfangen, die europaischen Mérkte zu erobern, manifestiert sich dann aber ein erheblicher blrokra-
tischer Nachteil fir Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gegenlber ihren Wettbewerbern aus der EU. Diese
kénnen namlich ihre Mehrwertsteuerpflichten gesamthaft gegenlber der zustédndigen Steuerbehérde in ihrem
Sitzstaat abrechnen, und diese Behdrde wiederum kimmert sich um die Abwicklung mit den Steuerbehdérden
der anderen EU-Marktstaaten; man nennt das One-Stop-Shop. Die Schweizer Unternehmen haben aber diese
Méglichkeit nicht, sie mussen die einzelnen Abrechnungen aufwendig selbst bewerkstelligen. Der Hinweis in
der bundesrétlichen Stellungnahme zum Postulat, die Schweizer Unternehmen kénnten vom One-Stop-Shop
innerhalb der EU durch eine zentrale Abrechnung in einem EU-Mitgliedstaat ebenfalls profitieren, 16st dieses
Problem eben gerade nicht, weil dieses Vorgehen ebenfalls einen zuséatzlichen Aufwand, namlich eine Struktur
oder eine Reprasentanz in der EU, mit sich bringt oder voraussetzt.
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Gerade flr junge Unternehmen sind solche strukturellen Nachteile haufig matchentscheidend bei der Stand-
ortwahl. Diese birokratischen Komplikationen sind denn auch mit ein Grund, weshalb in der Schweiz zwar in
grosser Zahl innovative Geschaftsideen entwickelt und gestartet werden, die jungen Unternehmen ihre Zelte
dann aber fiir die volkswirtschaftlich besonders interessante Wachstumsphase — wenn es also wirklich dar-
um geht, das Geschéftsmodell auszurollen und durchzustarten, wenn Sie so wollen — ins Ausland verlegen.
Das hindert die Innovationskraft und die Wohlstandsentwicklung in unserem Land — etwas, das wir uns immer
weniger leisten kénnen und leisten sollten.

Mit dem Postulat wird entsprechend ein Bericht vom Bundesrat verlangt, der diese Fragestellung aufarbeitet
und nach Mdglichkeiten sucht, wie die Situation verbessert werden kénnte. Die Kommissionsmehrheit ist sich
bewusst, dass es daflr regulatorisch und im Vollzug keine einfache Lésung gibt; wahrscheinlich wére sogar
eine staatsvertragliche Grundlage fiir eine solche Regelung erforderlich. Das ist natiirlich aufwendig, das ist
klar.

Wie Sie in der Stellungnahme des Bundesrates nachlesen kdnnen, ist es der Kommissionsmehrheit auch
bewusst, dass dieses Problem in den Jahren 2016 und 2017 in Interpellationen thematisiert wurde. Ich nehme
an, die Minderheitssprecherin wird das alles dann noch weiter ausfihren.

Fir die Kommissionsmehrheit sind diese praktischen Schwierigkeiten aber kein Argument, um nicht nach finf
Jahren den aktuellen Status in dieser sehr wichtigen Frage zu klaren und unter aktuellen Gegebenheiten
nach Verbesserungsmdglichkeiten zu suchen. Allenfalls ist ja sogar der Aufwand fiir einen Postulatsbericht
entsprechend kleiner, wenn auf diese Vorarbeiten aus den Vorjahren zurlickgegriffen werden kann.

In diesem Sinne empfehle ich lhnen namens der Mehrheit Ihrer WAK, das vorliegende Kommissionspostulat
zu unterstltzen.

Friedli Esther (V, SG): Seit dem 1. Juli 2021 hat die EU einen sogenannten One-Stop-Shop, der das zwi-
schenstaatliche Abrechnungsverfahren fir die Mehrwertsteuer erleichtern soll. Die Freigrenze von 22 Euro ist
gefallen, und elektronische Giter und Dienstleistungen bis 150 Euro sollen neu mit dem Land abgerechnet
werden, in dem sie verkauft bzw. erbracht werden. Die einzelnen Lander rechnen die Mehrwertsteuer dann
untereinander ab. Doch so einfach ist es nicht. Fur die Verrechnung beim Kunden gelten namlich nach wie vor
die Steuersatze und Vorschriften jenes Landes, in dem sich der Privatkunde befindet.

Dazu, dass die Schweiz hier mitmachen sollte, gab es in der Vergangenheit schon mehrere Vorstésse. Der
Bundesrat hat auch schon mehrmals Uber die Vor- und die Nachteile Auskunft gegeben. Trotzdem mdéchte
eine Mehrheit der Kommission fir Wirtschaft und Abgaben mit einem Postulat nochmals wissen, was die Vor-
und die Nachteile wéaren, wenn die Schweiz da mitmachen wirde.

Ich beantrage Ihnen, dieses Postulat abzulehnen. Wir miissen nicht alle Fragen mehrmals klaren lassen. Es
sind aber vorwiegend folgende Griinde, weshalb ich die Ablehnung beantrage:

Wir kennen die Vor- und die Nachteile eines Anschlusses der Schweiz an den EU-One-Stop-Shop schon.
Wenn die Schweiz an diesem One-Stop-Shop teilnehmen wirde, wére der einzige Vorteil fir Schweizer Un-
ternehmen, dass sie ihre Umséatze aus elekironischen Gitern und Dienstleistungen in der EU bis 150 Euro in
der Schweiz bei unserer Steuerverwaltung, also der Eidgenéssischen Steuerverwaltung, abrechnen kdnnten;
sie mlssten dies nicht mehr entweder bei einer Steuerniederlassung in einem EU-Land oder sonst mit jedem
einzelnen EU-Land tun.

Bei einem Anschluss misste die Eidgendssische Steuerverwaltung dann das Geld in die EU-Lander verteilen
oder umgekehrt von den EU-Landern auch wieder eintreiben. Es tate sich hier also ein komplett neues Betéti-
gungsfeld fir die

AB 2022 N 1283 / BO 2022 N 1283

Steuerverwaltung auf. Die Unternehmen wiirden allenfalls birokratisch etwas entlastet, missten mit ihren
Steuern aber wieder die vielen neuen Beamtenstellen, die geschaffen wirden, bezahlen.

Mit solch einem Verfahren wirde auch die Steuerhoheit der Schweiz infrage gestellt. Denn das Prinzip gilt ja
nicht nur flr Lieferungen aus der Schweiz, sondern auch fir Lieferungen in die Schweiz. Hier wiirden dann
neu die Lander der EU fiir die Schweiz die Mehrwertsteuer eintreiben. Ob das klappen wiirde, ist véllig offen.
Der Beitritt der Schweiz zu diesem One-Stop-Shop der EU macht zudem einen vélkerrechtlichen Vertrag mit
der EU nétig. Da Liechtenstein auch Teil des Schweizer Mehrwertsteuergebiets ist, misste auch da noch ein
neuer volkerrechtlicher Vertrag erstellt werden. In der Zusammenarbeit mit der EU haben wir im Moment ganz
andere Baustellen als das Aushandeln eines neuen bilateralen Vertrags in diesem Bereich.

Ich bitte Sie aus all diesen Griinden, das Postulat abzulehnen.
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Maurer Ueli, Bundesrat: Was auf den ersten Blick nach einer Vereinheitlichung oder nach einer Verbesserung
aussieht, kénnte sich im Nachhinein dann durchaus als Erschwernis oder auch als Nachteil fir die Schweiz
erweisen. Denn jede einzelne Firma, jedes Schweizer Unternehmen, das eine Leistung fir Endverbraucher in
der EU erbringt, muss geméass Mehrwertsteuergesetz die entsprechenden Leistungen im Zielland definieren.
Das heisst, man muss als Firma feststellen: Wo liegt der Ort der Leistung? Ist die Leistung steuerbar oder
von der Steuer ausgenommen? Welcher Steuersatz kommt zur Anwendung? Diese Arbeiten sind trotzdem
entsprechend zu machen.

Ausserdem waéren die EU-Vorschriften an die Rechnungsstellung zu beachten. Das kann dann, gerade far
KMU, die Sie allenfalls damit férdern wollen, auch wieder zu Problemen flihren, weil die Rechnungsstellung
analog dem Recht in der EU erfolgen misste.

Die Mehrwertsteuer-Umséatze missten von den Schweizer Unternehmen in einer separaten Deklaration nach
EU-Land getrennt erfasst werden, damit die von den Unternehmen eingezogene Mehrwertsteuer von der
Schweiz direkt an die betreffenden EU-Staaten weitergeleitet werden kann. Sie sehen also: Ein Teil der Ad-
ministration wirde sich mdglicherweise von den Unternehmen einfach auf den Bund verschieben, und das
kénnte dann wieder zu entsprechenden Riickfragen und entsprechender Biirokratie und Belastung flhren.
Wie schon gesagt wurde, miisste die Schweiz diesbezliglich mit der EU einen Staatsvertrag abschliessen, und
das Gleiche ware auch fir Liechtenstein der Fall, weil Liechtenstein in diesem Bereich ein Teil des Mehrwert-
steuer-Inlandes ist. Also wiirden Sie damit auch Liechtenstein dazu zwingen.

Was wir als etwas geféhrlich betrachten, ist auch ein gewisser Souveranitatsverlust der Schweiz, denn der
Anschluss an einen Import-One-Stop-Shop kénnte zur Folge haben, dass die Schweiz mehrwertsteuerrecht-
lich nicht mehr als Drittstaat gelten wirde. Die Schweiz kdnnte fir diese Belange dann fiir einen Teil des
EU-Zollgebietes und EU-Mehrwertsteuergebietes gehalten werden.

Das sind die entsprechenden Beflirchtungen, und wenn Sie das alles sehen, dann zeigt sich: Wenn die
Schweiz im jetzigen Moment solche Fragen stellt, ist nicht damit zu rechnen, dass wir von der EU Erleich-
terungen erfahren, sondern man wird hier eher noch einmal Hirden aufstellen. Das Problem ist aus unserer
Sicht nicht so dringend, wenn (berhaupt, als dass wir das jetzt im Vorfeld dieser Diskussionen, die wir mit der
EU flahren, noch anpacken sollten.

Es kann tatsachlich gewisse Vorteile fiir Schweizer Unternehmen geben. Aber ob die Birokratie wirklich abge-
baut werden kann, gerade fir kleinere Unternehmen, das bezweifeln wir. Wir kébnnen Ihnen in einem Bericht
nicht viel mehr sagen. Wir haben schon Vorstésse in diesem Sinne detailliert beantwortet. Ich empfehle Ih-
nen, das Postulat nicht anzunehmen und das Problem auf dem Radar zu behalten. Wenn es sich dann einmal
aufdrangt, kbnnte man es anpacken und allenfalls I6sen. Im Moment besteht die Gefahr, dass es zusatzli-
che Belastungen im Verhéltnis zur EU geben wird. Die Vorteile, die sich im Vergleich dazu ergeben kénnten,
erachten wir als zu klein, um hier tatig zu werden.

Ich bitte Sie also, das Postulat abzulehnen.

Prasident (Nussbaumer Eric, zweiter Vizeprasident): Die Mehrheit beantragt die Annahme des Postulates.
Eine Minderheit Friedli Esther und der Bundesrat beantragen die Ablehnung des Postulates.

Abstimmung — Vote

(namentlich — nominatif; 22.3384/25270)

Fir Annahme des Postulates ... 137 Stimmen
Dagegen ... 51 Stimmen

(0 Enthaltungen)

% 06.09.2022 3/3


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57563
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_25270.pdf

	Ergänzung / Complément
	Walti Beat
	Friedli Esther
	Maurer Ueli
	Ergänzung / Complément
	Abstimmung / Vote

